
— Wie kann die Leitungstätigkeit der Direktoren der 
Kreisgerichte auf eine höhere Stufe gehoben und die 
Qualifikation der Richter erhöht werden?

— Wie können Arbeitsstudien zur Verbesserung der 
Organisation der Arbeit effektiv gestaltet werden?

In seinem Schlußwort wies der Minister der Justiz, 
Dr. W ü n s c h e ,  auf die Notwendigkeit hin, solche 
Maßnahmen einzuleiten, die bereits in wenigen Wochen 
meßbare Arbeitsergebnisse zeigen. Er forderte, die Ar
beit auf Schwerpunkte zu konzentrieren und den 
Grundsatz durchzusetzen, daß die vorrangige gesell
schaftliche Aufgabe des Richters seine Tätigkeit in der 
Rechtspflege ist. Notwendig sei vor allem auch eine

qualifizierte Arbeit mit den gesellschaftlichen Kräften. 
Von den guten Erfahrungen in der Zusammenarbeit 
der zentralen Rechtspflegeorgane bei einer Revision im 
Bezirk Karl-Marx-Stadt ausgehend, begründete Mini
ster Dr. Wünsche die Notwendigkeit der komplexen 
Arbeit und schlug vor, bei bestimmten Aufgaben die 
Tätigkeit der Inspekteure des Obersten Gerichts mit 
der Revisionstätigkeit des Ministeriums der Justiz zu 
koordinieren und zu verbinden, damit auch insoweit 
eine einheitliche Anleitung und Unterstützung der Be
zirks- und Kreisgrichte gesichert werden kann.

WOLFGANG PELLER,
Sektorenleiter im Ministerium der Justiz

Clus dar Praxis — ßür die Praxis

Der Beitrag der gesellschaftlichen Rechtspflege
organe zur Bekämpfung des Alkoholmißbrauchs

In den Beratungen der gesellschaft
lichen Rechtspflegeorgane über Ver
letzungen der sozialistischen Moral 
und des sozialistischen Rechts kommt 
der Aufdeckung der Ursachen und 
begünstigenden Bedingungen eine 
besondere Bedeutung zu. Nicht sel
ten muß dabei festgestellt werden, 
daß Rechtsverletzungen oder Moral
verstöße die Folge von Alkoholmiß
brauch sind, und es erhebt sich des
halb die Frage, wie Konflikt- und 
Schiedskommissionen zur Überwin
dung solcher negativen Erscheinun
gen beitragen können. Dazu sind die 
gesellschaftlichen Rechtspflegeorgane 
nicht nur entsprechend ihrer Auf
gabe, den straffällig gewordenen 
Bürger zu erziehen, verpflichtet, son
dern das ergibt sich auch aus der Not
wendigkeit, dem Entstehen von 
Rechtsverletzungen vorzubeugen und 
in Zusammenarbeit mit gesellschaft
lichen Organisationen und Kollekti
ven negativen Verhaltensweisen von 
Bürgern entgegenzuwirken.
Die Konfliktkommissionen des VEB 
Arzneimittelwerk Dresden haben 
deshalb mit Interesse zur Kenntnis 
genommen, daß sich der wissen
schaftliche Beirat für Kriminalitäts
forschung beim Generalstaatsanwalt 
der DDR mit dem Problem der Be
kämpfung der Alkoholkriminalität 
und des Alkoholmißbrauchs befaßt 
und dazu u. a. auch die stärkere Ein
beziehung der gesellschaftlichen 
Rechtspflegeorgane empfohlen hat 
(NJ 1967 S. 281 ff.).

flikt- und Schiedskommissionen in 
der Beratung bemühen, den Rechts
verletzer davon zu überzeugen, daß 
es für ihn am besten ist, wenn er 
sich freiwillig einer ambulanten 
Entziehungskur unterzieht. Eine ent
sprechende Verpflichtung sollte von 
den gesellschaftlichen Rechtspflege
organen im Beschluß bestätigt und 
deren Erfüllung regelmäßig kontrol
liert werden. Wesentlich für den Er
folg einer solchen Maßnahme ist die 
Einbeziehung des Arbeitskollektivs. 
Dabei sind Hinweise an das Kollek
tiv, wie es seinem Kollegen nicht nur 
während der Arbeitszeit, sondern 
auch in der Gestaltung seiner Frei
zeit bei der Überwindung des Alko
holsmißbrauchs helfen kann, für den 
Erziehungserfolg besonders bedeut
sam. In jedem Fall von krankhaftem 
Alkoholismus sollten die gesellschaft
lichen Organe der Rechtspflege die 
Organe des Gesundheitswesens infor
mieren. damit möglichst frühzeitig 
die Behandlung gefährdeter Perso
nen veranlaßt werden kann.
Die bisher von M ö b i u s  angewand
ten und zu positiven Ergebnissen 
führenden Methoden zur Bekämp
fung des Alkoholismus (NJ 1967 
S. 40) sollten insbesondere allen Ein
richtungen des Gesundheitswesens 
vermittelt und zur Anwendung emp
fohlen werden. Damit kann die er
zieherisch vorbeugende Arbeit gegen

den Alkoholmißbrauch in engem Zu
sammenwirken der gesellschaftlichen 
Rechtspflegeorgane und der Arbeits
kollektive mit dem Arzt erfolgen. 
Mit dieser Form der Erziehung wird 
das Interesse an einer ambulanten 
medizinischen Behandlung und Be
treuung rechtzeitig geweckt, der 
Wert der ärztlichen Bemühungen 
erhöht und der Rückfälligkeit der 
betreffenden Bürger wirksam vorge
beugt.
Die gesellschaftlichen Rechtspflege
organe können auch die Maßnahmen, 
die zur Aufklärung besonders junger 
Bürger über die Folgen des Alkohol
mißbrauchs notwendig sind, wesent
lich unterstützen. So führten wir in 
einer Klasse des Instituts für Leh
rerbildung in Radebeul eine Diskus
sion über die Aufgaben und die Ar
beitsweise der gesellschaftlichen 
Rechtspflegeorgane durch, deren Er
gebnis so positiv war, daß vorge
schlagen wurde, in regelmäßigen 
Abständen weitere Aussprachen zu 
veranstalten. Auch in dieser Weise 
können daher die Mitglieder der ge
sellschaftlichen Rechtspflegeorgane 
zur Vorbeugung und Bekämpfung 
des Alkoholmißbrauchs und der Al
koholkriminalität beitragen. Deshalb 
sollte u. E. in den Themenreihen der 
Schulen über das sozialistische Recht 
und die gesunde Lebensführung auch 
die Behandlung dieser Probleme mit 
vorgesehen werden.

WOLFGANG ISRAEL, Vorsitzender
der Konfliktkommission 5
des VEB Arzneimittelwerk Dresden

Erfahrungen aus der Tätigkeit der Ehe- und 
Familienberatung

Damit die Konflikt- und Schiedskom
missionen dieser Aufgabe bei der Be
handlung geringfügiger Straftaten 
gerecht werden können, ist es erfor
derlich, daß in den Übergabeverfü
gungen all die Umstände dargelegt 
werden, die die Rechtsverletzung 
verursacht oder begünstigt haben. 
Das übergebende staatliche Organ 
sollte aber auch die Konflikt- und 
Schiedskommissionen bei der Besei
tigung dieser Umstände durch ent
sprechende konkrete Hinweise in 
der Übergabeverfügung selbst, ggf. 
aber auch während der Teilnahme 
an den Beratungen unterstützen.
Ist das negative Verhalten eines Bür
gers auf ständigen Alkoholmißbrauch 
zurückzuführen, so sollten sich Kon-

In Berlin-Lichtenberg besteht seit 
Januar 1966 eine Ehe- und Familien-, 
Jugend- und Sexualberatungsstelle. 
Bereits der Name sagt, daß es sich 
hier um eine Verschmelzung der 
speziellen Beratungsstelle des Ge
sundheitswesens mit der Ehe--und 
Familienberatungsstelle im Sinne des 
§ 4 FGB handelt. Als Leiter des Be
ratungskollektivs hat der Rat des 
Stadtbezirks den Amtsarzt berufen. 
Zum Beratungskollektiv gehören ein 
Jurist, ein Gynäkologe, ein Psychia
ter, ein Pädagoge, der auch Psycho
loge ist, und die Fürsorgerin. Die ge
meinsame Durchführung der Aufga
ben hat sich wegen der Komplexität 
der in der Ehe und Familie auftre
tenden Fragen als sehr vorteilhaft

erwiesen. Die ratsuchenden Bürger 
brauchen nicht an eine andere Bera
tungsstelle verwiesen zu werden. 
Oft stellt sich erst während des Ge
sprächs mit dem Ratsuchenden her
aus, daß noch weitere Probleme vor
liegen oder das eigentliche Problem 
anderer Natur ist.
Dafür ein Beispiel, das für viele ähn
liche Fälle sprechen soll:
Eine Besucherin wünschte den Rat 
des Juristen, weil sich die Ehegatten 
in ihrem Verhalten zueinander „völ
lig festgefahren“ hatten. Sie wußte 
keinen Ausweg mehr, weil sie glaub
te, ihr Mann liebe sie nicht mehr. 
Bei dem 3emühen, die Ursachen für 
die nach außen an sich belanglosen
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